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Verordnung
über das Wasserschutzgebiet in der Gemeinde Böhen (Landkreis Unterallgäu),

im Markt Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) und in der Gemeinde Untrasried
(Landkreis Ostallgäu) für die öffentliche Wasserversorgung des Marktes Dietmannsried

(Quellgebiet „Ehwiesmühle“)

vom 14.06.2021

Das Landratsamt Unterallgäu erlässt aufgrund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl I S. 2585), das
zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl I S. 1408) geändert worden ist, in Verbindung
mit Art. 31 Abs. 2 und 63 des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. Februar 2010 (GVBl S. 66, BayRS 753-1-UG), das zuletzt durch § 5 Abs. 18 des Gesetzes vom
23. Dezember 2019 (GVBl S. 737) geändert worden ist, folgende Verordnung:
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§ 1
Allgemeines

1Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für den Markt Dietmannsried wird das in § 2 näher
umschriebene Schutzgebiet festgesetzt. 2Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach den §§ 3 bis 8
erlassen. 3Begünstigter der Schutzgebietsfestsetzung ist der Markt Dietmannsried, Rathausplatz 3,
87463 Dietmannsried.

§ 2
Schutzgebiet

(1) Das Schutzgebiet besteht aus
drei Fassungsbereichen IA,
einem Quellbereich IB,
einer engeren Schutzzone,
einer weiteren Schutzzone.

(2) 1Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang (Anlage 1)
veröffentlichten Lageplan eingetragen, der Bestandteil dieser Verordnung ist. 2Für die genaue Grenzzie-
hung ist ein Lageplan im Maßstab 1 : 5 000 maßgebend, der in den Landratsämtern Unterallgäu, Oberall-
gäu und Ostallgäu sowie in den Verwaltungen der Gemeinden Böhen und Untrasried und des Marktes
Dietmannsried niedergelegt ist; er kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. 3Die ge-
naue Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn
die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, auf der der Fassung näheren Kante der gekennzeichne-
ten Linie.

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen Grundstücke
berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht.

(4) Die Fassungsbereiche sind durch eine Umzäunung, die engere Schutzzone und die weitere Schutz-
zone sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht.

§ 3
Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen

(1) Es sind

in der weiteren
Schutzzone

in der engeren
Schutzzone

entspricht Zone III II
1. bei Eingriffen in den Boden und den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach

Nrn. 2 bis 5 zugelassenen Maßnahmen)
1.1 Aufschlüsse oder Veränderun-

gen der Erdoberfläche, auch
wenn Grundwasser nicht aufge-
deckt wird, vorzunehmen oder
zu erweitern; insbesondere
Fischteiche, Kies-, Sand- und
Tongruben, Steinbrüche, Über-
tagebergbau und Torfstiche

verboten, ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der
ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung
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in der weiteren
Schutzzone

in der engeren
Schutzzone

entspricht Zone III II
1.2 Wiederverfüllung von Erdauf-

schlüssen, Baugruben und Lei-
tungsgräben sowie Geländeauf-
füllungen

nur zulässig mit dem ur-
sprünglichen Erdaushub im
Zuge von Baumaßnahmen
und mit Wiederherstellung
der Bodenauflage

verboten

1.3 Leitungen verlegen oder erneu-
ern (ohne Nrn. 2.1, 3.7 und
6.11)

––– verboten

1.4 Durchführung von Bohrungen nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe
1.5 Untertage-Bergbau, Tunnelbau-

ten verboten

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1)
2.1 Rohrfernleitungsanlagen nach

der Verordnung über Rohrfern-
leitungsanlagen (Rohrfernlei-
tungsverordnung) zu errichten
oder zu erweitern

verboten

2.2 Anlagen nach § 62 WHG zum
Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen zu errichten oder zu
erweitern

nur zulässig entsprechend
Anlage 2, Ziffer 2, für Anla-
gen, wie sie im Rahmen von
Haushalt und Landwirtschaft
(max. 1 Jahresbedarf) üblich
sind

verboten

2.3 Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen nach § 62 WHG au-
ßerhalb von Anlagen nach
Nr. 2.2 (siehe Anlage 2, Ziffer 3)

nur zulässig für die kurzfris-
tige (drei Tage) Lagerung von
Stoffen bis Wassergefähr-
dungsklasse 2 in dafür geeig-
neten, dichten Transportbe-
hältern bis zu je 50 Liter

verboten

2.4 Abfall i. S. d. Abfallgesetze und
bergbauliche Rückstände abzu-
lagern (die Behandlung und La-
gerung von Abfällen fällt unter
die Nrn. 2.2 und 2.3)

verboten

2.5 genehmigungspflichtiger Um-
gang mit radioaktiven Stoffen
i. S. d. Atomgesetzes und der
Strahlenschutzverordnung

verboten
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in der weiteren
Schutzzone

in der engeren
Schutzzone

entspricht Zone III II
3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen
3.1 Abwasserbehandlungsanlagen

zu errichten oder zu erweitern
nur zulässig für Kleinkläranla-
gen mit biologischer Reini-
gungsstufe
– für Klärbecken und -gru-

ben in monolithischer
Bauweise,

– für Teichanlagen und
Pflanzenbeete mit künstli-
cher Sohleabdichtung,

wenn die Dichtheit und
Standsicherheit durch geeig-
nete Konzeption, Bauausfüh-
rung und Bauabnahme si-
chergestellt ist

nur zulässig für Kleinkläranla-
gen ohne biologische Reini-
gungsstufe bei Vorliegen der
Voraussetzungen nach
Art. 41 Abs. 2 und 3 BayBO
(siehe Anlage 2, Ziffer 4)

verboten

3.2 Regen- und Mischwasserentlas-
tungsbauwerke zu errichten
oder zu erweitern

verboten

3.3 Trockenaborte nur zulässig, wenn diese nur
vorübergehend aufgestellt
werden und mit dichtem Be-
hälter ausgestattet sind

verboten

3.4 Ausbringen von Abwasser verboten, ausgenommen ge-
reinigtes Abwasser aus dem
Ablauf von Kleinkläranlagen
zusammen mit Gülle oder
Jauche zur landwirtschaftli-
chen Verwertung

verboten

3.5 Anlagen zur
– Versickerung von Abwasser

oder
– Einleitung oder Versickerung

von Kühlwasser oder Wasser
aus Wärmepumpen ins
Grundwasser

zu errichten oder zu erweitern

verboten
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in der weiteren
Schutzzone

in der engeren
Schutzzone

entspricht Zone III II
3.6 Anlagen zur Versickerung des

von Dachflächen abfließenden
Wassers zu errichten
oder zu erweitern (auf die Er-
laubnispflicht nach § 8 Abs. 1
WHG i. V. m. § 1 NWFreiV wird
hingewiesen)

nur zulässig bei ausreichen-
der Reinigung durch flächen-
hafte Versickerung über den
bewachsenen Oberboden
oder gleichwertige Filteran-
lagen1

verboten

3.7 Abwasserleitungen und zugehö-
rige Anlagen zu errichten oder
zu erweitern

nur zulässig zum Ableiten
von Abwasser, wenn die
Dichtheit der Entwässerungs-
anlagen vor Inbetriebnahme
durch Druckprobe nachge-
wiesen und wiederkehrend
alle 5 Jahre durch Sichtprü-
fung (Kanalbegehung oder
Kamerabefahrung) und alle
10 Jahre durch Druckprobe
(mittels Wasser oder Luft)
oder ein anderes gleichwerti-
ges Verfahren überprüft
wird2. (Das Durchleiten von
außerhalb des Wasserschutz-
gebietes gesammeltem Ab-
wasser ist verboten.)

verboten

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen
Handlungen

4.1 Straßen, Wege und sonstige
Verkehrsflächen zu errichten
oder zu erweitern

– nur zulässig für klassifi-
zierte Straßen, wenn die
„Richtlinien für bautechni-
sche Maßnahmen an Stra-
ßen in Wassergewin-
nungsgebieten (RiStWag)“
in der jeweils geltenden
Fassung beachtet werden

– ansonsten nur zulässig wie
in Zone II

nur zulässig
– für öffentliche Feld- und

Waldwege, beschränkt-öf-
fentliche Wege, Eigentü-
merwege und Privatwege
und

– bei breitflächigem Versi-
ckern des abfließenden
Wassers

4.2 Eisenbahnanlagen zu errichten
oder zu erweitern verboten

4.3 wassergefährdende auswasch-
bare oder auslaugbare Materia-
lien (z. B. Schlacke, Teer, Im-
prägniermittel u. Ä.) zum Stra-
ßen-, Wege-, Eisenbahn- oder
Wasserbau zu verwenden

verboten

1 Das ATV-DVWK-Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ ist zu beachten.
2 Ansonsten gelten für die Kanalnetzüberwachung die Vorschriften des Anhangs 2 Dritter Teil der Verordnung zur

Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) in der
jeweils geltenden Fassung.
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in der weiteren
Schutzzone

in der engeren
Schutzzone

entspricht Zone III II
4.4 Baustelleneinrichtungen, Bau-

stofflager zu errichten
oder zu erweitern

––– verboten

4.5 Bade- oder Zeltplätze einzurich-
ten oder zu erweitern; Camping
aller Art

nur zulässig mit Abwasser-
entsorgung über eine dichte
Sammelentwässerung unter
Beachtung von Nr. 3.7

verboten

4.6 Sportanlagen zu errichten
oder zu erweitern

– nur zulässig mit Abwasser-
entsorgung über eine
dichte Sammelentwässe-
rung unter Beachtung von
Nr. 3.7

– verboten für Tontauben-
schießanlagen und Motor-
sportanlagen

verboten

4.7 Großveranstaltungen durchzu-
führen

– nur zulässig mit ordnungs-
gemäßer Abwasserentsor-
gung und ausreichenden,
befestigten Parkplätzen
(wie z. B. bei Sportanla-
gen)

– verboten für Geländemo-
torsport

verboten

4.8 Friedhöfe zu errichten oder zu
erweitern verboten

4.9 Flugplätze einschließlich Sicher-
heitsflächen, Notabwurfplätze,
militärische Anlagen und
Übungsplätze zu errichten oder
zu erweitern

verboten

4.10 militärische Übungen durchzu-
führen

verboten, ausgenommen das Durchfahren auf klassifizierten
Straßen

4.11 Kleingartenanlagen zu errichten
oder zu erweitern verboten

4.12 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln auf Freilandflä-
chen, die nicht land-, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzt werden (z. B. Verkehrs-
wege, Rasenflächen, Friedhöfe,
Sportanlagen)

verboten

4.13 Düngen mit Stickstoffdüngern nur zulässig bei standort-
und bedarfsgerechter Dün-
gung

nur zulässig bei standort-
und bedarfsgerechter Dün-
gung mit Mineraldünger

4.14 Beregnung von öffentlichen
Grünanlagen, Rasensport- und
Golfplätzen

nur zulässig nach Maßgabe
der Beregnungsberatung
oder bis zu einer Boden-
feuchte von 70 % der
nutzbaren Feldkapazität

verboten
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in der weiteren
Schutzzone

in der engeren
Schutzzone

entspricht Zone III II
5. bei baulichen Anlagen
5.1 bauliche Anlagen zu errichten

oder zu erweitern
nur zulässig, wenn
– das ggf. anfallende häusli-

che oder gewerbliche Ab-
wasser bei Einhaltung der
Anforderungen nach Nr. 3
in eine dichte Sammelent-
wässerung eingeleitet
oder in einer zulässigen
Kleinkläranlage behandelt
wird
und

– die Gründungssohle nicht
tiefer als 4 m unter der na-
türlichen Geländeoberflä-
che liegt

verboten

5.2 Ausweisung neuer Baugebiete verboten
5.3 Stallungen zu errichten oder zu

erweitern3
nur zulässig für in dieser
Zone bereits vorhandene
landwirtschaftliche Anwe-
sen, wenn die Anforderun-
gen gemäß Anlage 2, Ziffer 5,
eingehalten werden

verboten

5.4 Anlagen zum Lagern und Abfül-
len von Jauche, Gülle, Silagesi-
ckersaft zu errichten oder zu er-
weitern3

nur zulässig mit Leckageer-
kennung oder gleichwertiger
Kontrollmöglichkeit der ge-
samten Anlage einschließlich
Zuleitungen entsprechend
Anlage 2, Ziffer 6

verboten

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen (Erwerbsgartenbau) Flä-
chennutzungen

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, Fest-
mist, Gärrest aus Biogasanlagen
und Festmistkompost

nur zulässig wie bei Nr. 6.2
verboten

6.2 Düngen mit sonstigen organi-
schen und mineralischen Stick-
stoffdüngern (ohne Nr. 6.3)

nur zulässig, wenn die Stickstoffdüngung in zeit- und be-
darfsgerechten Gaben erfolgt, insbesondere nicht
– auf abgeernteten Flächen ohne unmittelbar folgenden

Zwischen- oder Hauptfruchtanbau
– auf Grünland vom 01.11. bis 15.02. (ausgenommen Fest-

mist in Zone III)
– auf Ackerland vom 01.10. bis 15.02. (ausgenommen Fest-

mist in Zone III)
– auf Brachland

3 Es wird auf die Anlage 7 „Anforderungen an Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen)“ der Ver-
ordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in der jeweils geltenden Fassung
hingewiesen, die nähere Ausführungen zur baulichen Gestaltung (u. a. Leckageerkennung) enthält.
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in der weiteren
Schutzzone

in der engeren
Schutzzone

entspricht Zone III II
6.3 Ausbringen oder Lagern von

Klärschlamm, klärschlammhalti-
gen Düngemitteln, Fäkal-
schlamm oder Gärrest bzw.
Kompost aus zentralen Bioab-
fallanlagen

verboten

6.4 ganzjährige Bodendeckung
durch Zwischen- oder Haupt-
frucht

erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbedingt
möglich.
Eine wegen der nachfolgenden Fruchtart unvermeidbare
Winterfurche darf erst ab 15.11. erfolgen. Die Zwischen-
frucht vor Mais darf erst ab 01.04. eingearbeitet werden.

6.5 Lagern von Festmist, Sekundär-
rohstoffdünger oder Mineral-
dünger auf unbefestigten Flä-
chen

verboten, ausgenommen
Kalkdünger; Mineraldünger
und Schwarzkalk nur zuläs-
sig, sofern gegen Nieder-
schlag dicht abgedeckt

verboten

6.6 Gärfutterlagerung außerhalb
von ortsfesten Anlagen

nur zulässig in allseitig dich-
ten Foliensilos bei Siliergut
ohne Gärsafterwartung so-
wie Ballensilage

verboten

6.7 Beweidung, Freiland-, Koppel-
und Pferchtierhaltung

nur zulässig auf Grünland
ohne dauerhafte flächige
Verletzung der Grasnarbe
(siehe Anlage 2, Ziffer 7)
oder für bestehende Nutzun-
gen, die unmittelbar an vor-
handene Stallungen gebun-
den sind

verboten

6.8 Wildfutterplätze und Wildgatter
zu errichten ––– verboten

6.9 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln aus Luftfahrzeu-
gen oder zur Bodenentseu-
chung

verboten

6.10 Beregnung landwirtschaftlicher
oder gärtnerisch genutzter Flä-
chen

nur zulässig nach Maßgabe
der Beregnungsberatung
oder bis zu einer Boden-
feuchte von 70 % der nutz-
baren Feldkapazität

verboten

6.11 landwirtschaftliche Dräne und
zugehörige Vorflutgräben anzu-
legen oder zu ändern

nur zulässig bei Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen

6.12 besondere Nutzungen im Sinne
von Anlage 2, Ziffer 8, neu anzu-
legen oder zu erweitern

nur zulässig in Gewächshäu-
sern mit geschlossenem Ent-
wässerungssystem

verboten

6.13 Kahlschlag oder eine in der Wir-
kung gleichkommende Maß-
nahme (siehe Anlage 2, Ziffer 9)

nicht zulässig für Flächen
größer als 3.000 m²
(ausgenommen bei Kalamitä-
ten)

nicht zulässig für Flächen
größer als 1.000 m²
(ausgenommen bei Kalamitä-
ten)
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in der weiteren
Schutzzone

in der engeren
Schutzzone

entspricht Zone III II
6.14 Rodung verboten
6.15 Nasskonservierung von Rund-

holz verboten

6.16 Umbruch von Dauergrünland verboten

(2) 1Im Fassungsbereich (Schutzzone IA) sowie im Quellbereich (Schutzzone IB) sind sämtliche in Abs. 1
aufgeführten Handlungen verboten. 2Das Betreten im Fassungsbereich IA ist nur zulässig für Handlungen
im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserver-
sorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 3Das Betreten im
Quellbereich IB ist für jedermann zulässig.

(3) Die Verbote und Beschränkungen der Absätze 1 und 2 gelten hinsichtlich der Nummern 1.3, 3.6
und 5.1 nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung des Trägers der öffentli-
chen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten.

§ 4
Befreiungen

(1) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten und Beschränkungen des § 3 sowie von den
Duldungspflichten der §§ 6 und 7 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WHG.

(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und Nebenbestim-
mungen verbunden werden und bedarf der Schriftform.

(3) Im Falle des Widerrufs kann das zuständige Landratsamt vom Grundstückseigentümer verlangen,
dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der
Schutz der Wasserversorgung, erfordert.

§ 5
Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben
die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung
bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf
Anordnung des zuständigen Landratsamtes zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften
verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern.

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist gemäß § 52 Abs. 4 WHG i. V. m. §§ 96 bis 98 WHG und Art. 57
BayWG Entschädigung zu leisten.
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§ 6
Kennzeichnung des Schutzgebietes

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben zu
dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch Aufstellen oder Anbringen
von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden.

§ 7
Kontrollmaßnahmen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben
Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln
durch Beauftragte des Landratsamtes Unterallgäu, des Landratsamtes Oberallgäu oder des Landratsamtes
Ostallgäu zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden.

(2) Sie haben die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu notwendigen
Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des Landratsamtes Unte-
rallgäu, des Landratsamtes Oberallgäu oder des Landratsamtes Ostallgäu zu dulden.

(3) Ferner haben sie das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der öffentlichen
Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten zur Wahr-
nehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüberwachung von Was-
serversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) in der jeweils geltenden
Fassung zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und
Prüfungen zu ermöglichen.

§ 8
Pflichten des Begünstigten

(1) Der Begünstigte nach § 1 Satz 3 hat das Eigentum an den Grundstücken in den Fassungsbereichen
des Wasserschutzgebietes zu erwerben, die Fassungsbereiche lückenlos so zu umzäunen, dass sie von
Unbefugten nicht betreten werden können, und die Umzäunungen ordnungsgemäß zu unterhalten.

(2) Er hat die Schutzzone IB in geeigneter Weise durch Beschilderung kenntlich zu machen.

(3) 1Er hat bei nicht öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Kennzeichnung die Hinweiszeichen
auf eigene Kosten zu beschaffen und an den Stellen anzubringen und zu unterhalten, an denen es die
jeweils zuständige Kreisverwaltungsbehörde anordnet. 2Dies gilt auch für oberirdische Gewässer und
sonstige Stellen, an denen eine Kennzeichnung erforderlich ist.

(4) 1Zudem hat er die engere Schutzzone mindestens vierteljährlich, die weitere Schutzzone mindes-
tens einmal pro Jahr zu begehen. 2Festgestellte Verstöße gegen die Anordnungen der Schutzgebietsver-
ordnung sind in das Betriebstagebuch einzutragen. 3Sofern eine Mängelbeseitigung nicht erreicht werden
kann, sind das zuständige Landratsamt und das Wasserwirtschaftsamt Kempten zu verständigen.

(5) 1Das Verbot der Düngung mit Gülle, Jauche, Festmist, Gärrest aus Biogasanlagen und Festmistkom-
post in der engeren Schutzzone ist mindestens einmal im Monat zu kontrollieren. 2Verstöße sind dem
zuständigen Landratsamt unverzüglich mitzuteilen.
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§ 9
Entschädigung und Ausgleich

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung das Eigen-
tum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung nach § 4 oder andere
Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist über die Fälle des § 5 hinaus nach § 52 Abs. 4
WHG i. V. m. §§ 96 bis 98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten.

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung erhöhte
Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung einschränken
oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- oder forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen zur
Folge haben, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich nach
Art. 32 BayWG i. V. m. Art. 57 BayWG zu leisten.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a, Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße bis zu fünfzig-
tausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt,

2. eine nach § 4 zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Befreiung verbundenen Inhalts- und
Nebenbestimmungen zu befolgen,

3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7 nicht duldet.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 15.07.2021 in Kraft.

Mindelheim, 14. Juni 2021
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU

Alex Eder
Landrat
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Anlage 2

zur Verordnung über das Wasserschutzgebiet in der Gemeinde Böhen (Landkreis Unterallgäu), im Markt
Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) und in der Gemeinde Untrasried (Landkreis Ostallgäu) für die öf-
fentliche Wasserversorgung des Marktes Dietmannsried (Quellgebiet „Ehwiesmühle“)

Maßgaben zu § 3 Abs. 1 Nrn. 2, 3, 5 und 6

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2)

Es ist die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Kapitel 2
„Einstufung von Stoffen und Gemischen“, in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2)

Im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone sind Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen nicht zulässig.

In der weiteren Schutzzone (III) dürfen folgende Anlagen nicht errichtet und folgende bestehende
Anlagen nicht erweitert werden:

1. Anlagen der Gefährdungsstufe D
2. Biogasanlagen mit einem maßgebenden Volumen von insgesamt über 3.000 m³
3. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufe C
4. Anlagen mit Erdwärmesonden

Es dürfen nur Lageranlagen und Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefähr-
dender Stoffe errichtet und betrieben werden, die

1. mit einer Rückhalteeinrichtung ausgerüstet sind, die das gesamte in der Anlage vorhandene Vo-
lumen aufnehmen kann, oder

2. doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigesystem ausgerüstet sind.

Die Anforderungen im Einzelnen sowie die Prüfpflicht richten sich nach der Verordnung über Anlagen
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV).

Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle, z. B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder Wertstoff-
höfen, fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur regelmäßigen Abholung
(z. B. Mülltonnen) werden keine besonderen Anforderungen gestellt.

3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3)

Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt:

– Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben der Nrn. 4.12, 4.13,
6.1, 6.2, 6.5 und 6.6

– Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes
– das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen
– Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch
– Kompostierung im eigenen Garten.
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4. Abwasserbehandlungsanlagen (zu Nr. 3.1)

Nach Art. 41 Abs. 2 BayBO dürfen Hausabwässer aus abgelegenen landwirtschaftlichen Anwesen oder
abgelegenen Anwesen, die früher einem landwirtschaftlichen Betrieb dienten und deren Hausabwäs-
ser in Gruben eingeleitet worden sind, in Gruben eingeleitet werden, wenn

1. das Abwasser in einer Mehrkammerausfaulgrube behandelt wird und

2. die ordnungsgemäße Entsorgung oder Verwertung des geklärten Abwassers und des Fä-
kalschlamms gesichert ist.

Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend für die Einleitung von Hausabwässern aus ab-
gelegenen landwirtschaftlichen Anwesen in Biogasanlagen (Art. 41 Abs. 3 BayBO). Die Vorbehandlung
in einer Mehrkammerausfaulgrube ist nicht erforderlich, wenn durch den Betrieb der Biogasanlage
eine gleichwertige Hygienisierung sichergestellt ist.

5. Stallungen (zu Nr. 5.3)

Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind gemäß AwSV flüssig-
keitsundurchlässig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand) auszuführen und jährlich durch
Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kontrollieren.

Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu gliedern, die ein-
zeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit reparierbar sind.

Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu gliedern, dass eine
Reparatur jederzeit möglich ist. Dies kann durch einen zweiten Lagerbehälter oder eine ausreichende
Speicherkapazität der Güllekanäle gewährleistet werden. Hinsichtlich der Dichtheitsprüfungen wird
auf die Anlage 7 AwSV hingewiesen.

Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere die DIN 1045, sind zu beachten.

Der Beginn der Bauarbeiten ist dem Landratsamt Unterallgäu und dem Wasserversorgungsunterneh-
men 14 Tage vorher anzuzeigen.

6. JGS-Anlagen (zu Nr. 5.4)

Grundsätzlich sind die Anforderungen der Anlage 7 AwSV („Anforderungen an Jauche-, Gülle- und
Silagesickersaftanlagen – JGS-Anlagen“) zu beachten.

In der weiteren Schutzzone dürfen einwandige JGS-Lageranlagen für flüssige allgemein wassergefähr-
dende Stoffe nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und betrieben werden (Anlage 7
Nr. 8.1 AwSV). Darin eingeschlossen sind auch Sammeleinrichtungen wie Entmistungskanäle und -lei-
tungen, Vorgruben und deren Zuleitungen sowie Pumpstationen.

Wenn Anlagen zum Lagern von Silagesickersaft > 25 m³, sonstige JGS-Anlagen mit einem Gesamtvo-
lumen > 500 m³ oder Anlagen zum Lagern von Festmist oder Silage > 1.000 m³ errichtet, stillgelegt
oder wesentlich geändert werden, ist die Maßnahme der zuständigen Behörde mindestens 6 Wochen
im Voraus schriftlich anzuzeigen.
Anzeigepflichtige Anlagen einschließlich der Rohrleitungen sind vor Inbetriebnahme durch einen
Sachverständigen auf ihre Dichtheit und Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. Erdbecken in Wasser-
schutzgebieten sind alle 2,5 Jahre durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen.
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Der Betreiber hat den ordnungsgemäßen Betrieb und die Dichtheit der Anlagen sowie die Funktions-
fähigkeit der Sicherheitseinrichtungen regelmäßig zu überwachen.
Auf Anlage 7 Nr. 6 AwSV (Pflichten des Betreibers zur Anzeige und Überwachung) wird hingewiesen.

7. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7)

Eine dauerhafte flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das bei herkömmlicher Vieh-
weide unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von Treibwegen,
Viehtränken etc.) überschritten wird.

8. Besondere Nutzungen (zu Nr. 6.12)

Zu den besonderen Nutzungen zählen folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtne-
rische Nutzungen:

– Obstanbau (ausgenommen Streuobst)
– Weinbau
– Hopfenanbau
– Tabakanbau
– Gemüseanbau (ausgenommen Feldgemüse im Rahmen der üblichen Fruchtfolge)
– Zierpflanzenanbau
– Baumschulen und forstliche Pflanzgärten
– Energiewald.

Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung im Rah-
men des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleibender Größe der Anbaufläche.
Eine Befreiung nach § 52 Abs. 1 WHG ist insbesondere möglich für Kulturen, die ohne chemischen
Pflanzenschutz und intensive Düngung betrieben werden.

9. Kahlschlag oder eine in der Wirkung gleichkommende Maßnahme (zu Nr. 6.13)

Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle aufstockenden Bäume in einem oder in weni-
gen kurz aufeinander folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne dass bereits eine ausreichende
übernehmbare Verjüngung vorhanden ist, und daher durch die Hiebmaßnahme auf der Fläche Frei-
landbedingungen (Klima) entstehen.

Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine Lichthauung, bei der nur noch vereinzelt
Bäume stehen bleiben und dadurch auf der Fläche ebenfalls Freiflächenbedingungen entstehen.

Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesitzer Hiebe
durchführen, die in der Summe zu den o. g. Freiflächenbedingungen führen.

Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines Waldbesitzers oder mehrerer Waldbesitzer auf räumlich ge-
trennten Teilflächen zulässig, wenn sie die Flächenobergrenzen dieser Verordnung lediglich in der
Summe überschreiten.

Die Kahlschlagflächen sollen grundsätzlich durch Altbaumbestand ausreichend beschattet sein, um
die Entstehung eines Freiflächenklimas zu vermeiden und einen Nitrateintrag aus dem Boden in das
Grundwasser zu minimieren.
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Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall zu verste-
hen, deren Beseitigung nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und daher u. U. nur durch
Kahlschlag möglich ist.

Mindelheim, 14. Juni 2021
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU

Alex Eder
Landrat

Z 1 - 0132.1

Einwohnerzahlen Stand 31.12.2020

Nachstehend werden die vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung auf Basis des
Zensus 2011 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum Stand 31.12.2020 veröffentlicht.

Gemeinde Einwohnerstand am Zu-/Abgang30.06.2020 31.12.2020
Amberg 1.483 1.474 -9
Apfeltrach 961 975 +14
Babenhausen 5.631 5.637 +6
Bad Grönenbach 5.704 5.722 +18
Bad Wörishofen 16.278 16.327 +49
Benningen 2.041 2.065 +24
Böhen 782 794 +12
Boos 2.014 2.070 +56
Breitenbrunn 2.355 2.354 -1
Buxheim 3.223 3.225 +2
Dirlewang 2.189 2.194 +5
Egg a.d. Günz 1.197 1.221 +24
Eppishausen 1.880 1.883 +3
Erkheim 3.162 3.202 +40
Ettringen 3.524 3.494 -30
Fellheim 1.141 1.132 -9
Hawangen 1.316 1.301 -15
Heimertingen 1.858 1.866 +8
Holzgünz 1.357 1.390 +33
Kammlach 1.851 1.865 +14
Kettershausen 1.781 1.803 +22
Kirchhaslach 1.313 1.315 +2
Kirchheim i. Schw. 2.697 2.697 0
Kronburg 1.756 1.750 -6
Lachen 1.678 1.692 +14
Lauben 1.371 1.370 -1
Lautrach 1.275 1.273 -2



- 213 -

KABl. Nr. 31/2021

Gemeinde Einwohnerstand am Zu-/Abgang30.06.2020 31.12.2020
Legau 3.346 3.348 +2
Markt Rettenbach 3.904 3.876 -28
Markt Wald 2.173 2.177 +4
Memmingerberg 3.145 3.156 +11
Mindelheim 15.234 15.247 +13
Niederrieden 1.459 1.478 +19
Oberrieden 1.217 1.218 +1
Oberschönegg 978 998 +20
Ottobeuren 8.469 8.498 +29
Pfaffenhausen 2.611 2.598 -13
Pleß 867 886 +19
Rammingen 1.603 1.582 -21
Salgen 1.437 1.434 -3
Sontheim 2.692 2.714 +22
Stetten 1.430 1.448 +18
Trunkelsberg 1.693 1.658 -35
Türkheim 7.308 7.353 +45
Tussenhausen 3.073 3.096 +23
Ungerhausen 1.126 1.108 -18
Unteregg 1.389 1.379 -10
Westerheim 2.205 2.220 +15
Wiedergeltingen 1.445 1.448 +3
Winterrieden 970 964 -6
Wolfertschwenden 2.056 2.036 -20
Woringen 2.129 2.153 +24
Kreissumme 145.777 146.164 +387

Mindelheim, 4. Juni 2021

BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN

24 - 0041

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021;
Bekanntmachung der Kreiswahlleiterin für den Wahlkreis 255 Neu-Ulm;

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen;
Änderung

Das Bundeswahlgesetz (BWahlG) wurde durch das 26. Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom
03. Juni (BGBl I S. 1482) geändert. Daraus ergibt sich zu C Nrn. 5, 6 und 7 meiner Bekanntmachung vom
19.01.2021 nachfolgende Änderung:

Nach § 52a BWahlG gelten bei der Wahl des 20. Deutschen Bundestags § 20 Abs. 2 und 3 des BWahlG und
§ 34 Abs. 4 Satz 1 der Bundeswahlordnung (BWO) mit der Maßgabe, dass die Zahl der danach erforderli-
chen Unterstützungsunterschriften jeweils auf ein Viertel reduziert ist. Den Kreiswahlvorschlägen der in
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§ 18 Abs. 2 BWahlG genannten Parteien und anderen Kreiswahlvorschläge (Wählergruppen und Einzelbe-
werber) sind demnach Unterstützungsunterschriften von mindestens 50 Wahlberechtigten des Wahlkrei-
ses auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 zur BWO beizufügen.

Im Übrigen ergeben sich keine Veränderungen.

Neu-Ulm, 16. Juni 2021

Beth
Kreiswahlleiterin

Alex Eder
Landrat


